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1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVB“) 

gelten für Lieferungen und Leistungen („Lieferungen“) der 
RTG Rammtechnik GmbH („Verkäufer“ oder „RTG“) an Kun-
den („Kunde“) (RTG und Kunde gemeinsam auch „Parteien“, 
einzeln auch „Partei“). Sie gelten ausschließlich. Abwei-
chende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als RTG 
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt auch dann, wenn RTG in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Liefe-
rung vorbehaltlos ausführt.  

1.2. Im Einzelfall getroffene, individuelle schriftliche Vereinbarun-
gen der Parteien, einschließlich Nebenabreden, Änderungen 
und Ergänzungen, haben Vorrang vor diesen AVB.  

1.3. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
durch diese AVB nicht abgeändert oder ausgeschlossen wer-
den. 

2. Angebot, Vertragsschluss, Technische Dokumentation 
2.1. Die Angebote von RTG stehen unter dem Vorbehalt der Lie-

fermöglichkeit und sind freibleibend und unverbindlich hin-
sichtlich der Lieferzeit und Liefermenge. 

2.2. Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot, das 
RTG innerhalb von vier Wochen schriftlich annehmen kann. 
Inhalt und Umfang des Vertrages ergeben sich aus der Auf-
tragsbestätigung von RTG. Mündliche Nebenabreden sowie 
nachträgliche Vertragsänderungen und –ergänzungen haben 
nur Gültigkeit, wenn sie von RTG schriftlich bestätigt werden. 
Der Kunde hat RTG in der Bestellung über weitere Gesetze 
und Vorschriften zu informieren, welche die Vertragsgegen-
stände erfüllen sollen (zum Beispiel Gesetze und Vorschriften 
im Land der Nutzung gemäß Ziff. 2.4 der AVB, am Geschäfts-
sitz des Kunden und/oder dem vom Kunden benannten Be-
stimmungsort der Vertragsgegenstände).  

2.3. Sofern RTG technische Auskünfte erteilt oder beratend tätig 
wird, erfolgt dies unentgeltlich unter Ausschluss jeglicher Haf-
tung. Im Übrigen übernimmt RTG Beratungspflichten – insbe-
sondere zu Dimensionierung und Ausstattung der Vertragsge-
genstände – nur in dem Umfang, als hierzu eine ausdrückliche 
schriftliche und entgeltliche Beratungsvereinbarung getroffen 
wird. Eine Beratung durch RTG entbindet den Kunden in kei-
nem Fall von seiner Verpflichtung, die Eignung der Vertrags-
gegenstände für den von ihm beabsichtigten Zweck zu prüfen 
und die Auswahl und Dimensionierung der Vertragsgegen-
stände in Bezug auf den Einsatzzweck selbst festzulegen.  

2.4. RTG behält sich das Recht vor, die Vertragsgegenstände im 
Hinblick auf Konstruktion, Material und/oder Ausführung abzu-
ändern, sofern dadurch die vereinbarte Beschaffenheit der 
Vertragsgegenstände nicht nachteilig verändert wird. RTG be-
hält sich insbesondere vor, die Vertragsgegenstände an seit 
Vertragsschluss veränderte Gesetze und Vorschriften in dem 
– sofern im Vertrag vereinbart - definierten Land der Nutzung 
(„Land der Nutzung“) anzupassen; hierdurch anfallende Mehr-
kosten sind vom Kunden zu tragen.  

2.5. Sofern RTG im Zusammenhang mit der Lieferung der Ver-
tragsgegenstände zur Übernahme der Kosten für Zölle, insbe-
sondere Einführzölle verpflichtet ist, behält sich RTG das 
Recht vor, den Preis für die Vertragsgegenstände entspre-
chend der Mehr- oder Minderkosten aufgrund der seit Ver-
tragsschluss geänderten anwendbaren Zollsätze anzupassen. 

2.6. Sofern die Technische Dokumentation für Werkzeuge (z.B. 
Kellystangen, Kastenbohrer etc.) dem Kunden nicht bereits 
zusammen mit der Technischen Dokumentation für das Gerät 
und den Ergänzungen hierzu (z.B. für Verfahrensausrüstun-
gen) zur Verfügung gestellt wurde, steht sie für den Kunden 
zum Download im CustomerCenter (https://customercen-
ter.bauer.de) bereit. Der Kunde ist verpflichtet, vor dem Anbau 
bzw. vor der Verwendung von Werkzeugen sicherzustellen, 
dass die Technische Dokumentation für die Werkzeuge, für 
das Gerät und den Ergänzungen hierzu (z. B. für Verfahren-
sausrüstungen) zur Verfügung steht, um einen sicheren Be-
trieb des Geräts, der Werkzeuge und der Ergänzungen zu ge-
währleisten. Falls erforderlich, hat der Kunde die Technische 
Dokumentation für das Gerät bei dessen Hersteller bzw. beim 
Hersteller der Ergänzungen vorab anzufordern. 

3. Lieferzeit 
3.1. Lieferzeiten und Liefertermine („Lieferzeiten“) sind nur ver-

bindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
RTG schließt keine Fixgeschäfte ab. Die Verpflichtung zur Ein-
haltung vereinbarter Lieferzeiten setzt den rechtzeitigen, voll-
ständigen und richtigen Eingang sämtlicher vom Kunden bei-
zustellender Informationen und Unterlagen sowie erforderli-
cher Genehmigungen und Freigaben (z.B. Exportgenehmi-
gungen) bei RTG sowie die Stellung der vereinbarten Sicher-
heiten bzw. der Sicherheiten gemäß Ziff. 6.4, Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflich-
tungen des Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen 
ganz oder teilweise nicht rechtzeitig erfüllt, verlängern sich die 
Lieferzeiten (einschließlich der für die Wiederaufnahme der 
Vertragserfüllung erforderlichen Zeit) angemessen und die 
dadurch anfallenden Mehrkosten (z.B. Lagerkosten) sind vom 
Kunden zu tragen. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

3.2. Lieferverzögerungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse 
verlängern die Lieferzeiten und Fristen zur Nachbesserung, 
einschließlich der für die Wiederaufnahme der Vertragserfül-
lung erforderlichen Zeit, angemessen. RTG übernimmt kein 
Beschaffungsrisiko und ist von der Pflicht zur (fristgerechten) 
Lieferung befreit, soweit RTG ohne sein Verschulden nicht 
bzw. nicht rechtzeitig mit den Vertragsgegenständen oder mit 
zu deren Herstellung notwendige(n/m) Teil(en) oder Material 
beliefert wird. Die gesetzlichen Rechte von RTG aufgrund Un-
möglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nach-
besserung bleiben unberührt. 

3.3. RTG behält sich ein Zurückbehaltungsrecht an den Vertrags-
gegenständen vor, bis der Kunde alle vor der Lieferung fällig 
gewordenen Ansprüche aus dem Vertrag oder aus der Ge-
schäftsbeziehung erfüllt hat, ohne Rücksicht auf deren 
Rechtsgrund oder Entstehungszeitpunkt. Sobald RTG gegen-
über dem Kunden sein Zurückbehaltungsrecht schriftlich gel-
tend macht, werden die Pflichten von RTG aus dem Vertrag 
ausgesetzt, bis diese ausstehenden Forderungen vollständig 
beglichen sind. Wird das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt, tritt 
kein Lieferverzug ein.  

3.4. Der Eintritt des Verzugs von RTG setzt immer ein Verschulden 
von RTG und eine schriftliche Mahnung des Kunden voraus. 
Für die Einhaltung einer Lieferzeit durch RTG ist es ausrei-
chend, dass bis zu ihrem Ablauf der Vertragsgenstand zum 
Versand bereit oder dem Kunden die Bereitschaft zur Abho-
lung mitgeteilt worden ist, unabhängig davon, welche Partei für 
den Transport des Vertragsgegenstandes verantwortlich ist.  

3.5. Befindet sich RTG in Verzug, hat der Kunde Anspruch auf den 
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nachstehenden pauschalierten Schadenersatz, der keine Ver-
tragsstrafe ist; vorausgesetzt die Lieferzeit war verbindlich ver-
einbart. Der pauschalierte Schadenersatz ist für jede volle Wo-
che des Verzugs in Höhe von 0,3 % des Nettopreises der Ver-
tragsgegenstände zu leisten. Er darf 5 % des Nettopreises der 
Vertragsgegenstände nicht übersteigen. Betrifft der Verzug 
nur einen Teil der Vertragsgegenstände, wird der pauscha-
lierte Schadenersatz auf Grundlage des anteiligen Nettoprei-
ses dieser Vertragsgegenstände berechnet, außer der Kunde 
kann die Vertragsgegenstände wegen des Verzugs nicht be-
stimmungsgemäß nutzen; in letzterem Fall ist Grundlage des 
pauschalierten Schadensersatzes der Nettopreis der gesam-
ten Vertragsgegenstände. Der Kunde verliert seinen Anspruch 
auf den pauschalierten Schadenersatz, wenn er seinen An-
spruch nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeit-
punkt, zu dem die Lieferung hätte erfolgen sollen, gegenüber 
RTG schriftlich anzeigt. 

3.6. Hat der Kunde bereits Anspruch auf den maximalen pauscha-
lierten Schadensersatz wegen Verzugs gemäß Ziff. 3.5 und 
erfolgt die Lieferung eines wesentlichen Teils der Vertragsge-
genstände weiterhin nicht, kann der Kunde schriftlich die Lie-
ferung innerhalb einer letzten angemessenen Frist verlangen, 
die nicht weniger als eine Kalenderwoche betragen darf. Lie-
fert RTG innerhalb dieser letzten Frist nicht und ist dies nicht 
auf Umstände, die der Kunde zu vertreten hat, oder auf Um-
stände höherer Gewalt gemäß Ziff. 13 zurückzuführen, so hat 
der Kunde ausschließlich das Recht, entweder an der Erfül-
lung festzuhalten oder vom Vertrag durch schriftliche Mittei-
lung an RTG bezüglich des Teils der Vertragsgegenstände, 
der aufgrund des Lieferverzugs von RTG nicht bestimmungs-
gemäß genutzt werden kann, zurückzutreten und das bereits 
Geleistete zurückzufordern. Betrifft der Verzug nur einen Teil 
der Vertragsgegenstände, steht dem Kunden das Recht auf 
Rücktritt nur zu, wenn der Kunde die (übrigen) Vertragsgegen-
stände wegen des Verzugs nicht bestimmungsgemäß nutzen 
kann.  

3.7. Pauschalierter Schadenersatz gemäß Ziff. 3.5 und Rücktritt 
gemäß Ziff. 3.6 sind die einzigen Ansprüche, die dem Kunden 
bei Verzug zustehen. Alle anderen Ansprüche des Kunden 
aufgrund Verzugs, wie namentlich Ersatzvornahme und wei-
tergehender Schadenersatz, insbesondere für Folgeschäden 
wie z. B. Stillstandskosten, Produktions- oder Nutzungsausfall, 
entgangenen Gewinn oder Umsatz, Schäden an Immaterial-
gütern, Verlust von Informationen oder Daten, sind ausge-
schlossen, es sei denn, RTG hat ausdrücklich eine Garantie 
für die Lieferzeit übernommen oder den Verzug vorsätzlich, 
grob fahrlässig oder arglistig verursacht. 

4. Gefahrübergang, Lieferung, Inspektion, Annahmeverzug 
4.1. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt die Lieferung 

„frei Frachtführer“ (FCA, Incoterms®2020). Erfüllungsort ist 
das Auslieferungswerk von RTG. Sofern schriftlich vereinbart, 
wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden auch an ei-
nen anderen Bestimmungsort als den Erfüllungsort versandt. 
Teillieferungen sind jederzeit zulässig.  

4.2. Der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs (Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Vertrags-
gegenstände) bestimmt sich nach den vorliegenden AVB so-
wie nach den gesetzlichen Bestimmungen im Kaufrecht. So-
fern die Abholung durch den Kunden vereinbart ist, ist der 
Kunde verpflichtet, die Vertragsgegenstände spätestens in-
nerhalb von 14 Kalendertagen nach Mitteilung der Versandbe-
reitschaft abzuholen bzw. abholen zu lassen – sofern nicht im 
Einzelfall eine längere Frist vereinbart ist – andernfalls gerät 
der Kunde in Annahmeverzug und trägt spätestens dann die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Vertragsgegenstände.  
4.3. Die fertiggestellten Vertragsgegenstände können vor der Lie-

ferung von einem bevollmächtigten Vertreter des Kunden wäh-
rend der normalen Arbeitszeit am Produktionsort inspiziert 
werden („Inspektion“). Seine eigenen Kosten sowie gegebe-
nenfalls die Kosten eines Sachverständigen trägt der Kunde. 
Sollte der Kunde aufgrund einer solchen Inspektion zu dem 
Schluss kommen, dass Materialien oder Teile mangelhaft sind 
oder nicht dem Vertrag entsprechen, teilt er RTG seine Bean-
standungen und die Gründe dafür unverzüglich schriftlich mit. 
RTG behebt etwaige wesentliche Mängel, wenn möglich, vor 
dem Liefertermin. Der Kunde hat aufgrund bei der Inspektion 
entdeckter Mängel kein Rücktrittsrecht und kein Recht auf Er-
satzvornahme. Erhebt der Kunde anlässlich der Inspektion 
nicht unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge, gelten die 
Vertragsgegenstände als genehmigt und der Kunde kann we-
der Nachbesserung, noch Schadenersatz für solche Mängel 
verlangen noch sonstige Mängelrechte diesbezüglich geltend 
machen, sofern es sich nicht um einen Mangel handelt, der bei 
der Prüfung nicht erkennbar war oder der Mangel arglistig ver-
schwiegen wurde. Diese Ziff. 4.3 findet keine Anwendung auf 
Verkauf und Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen.  

4.4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mit-
wirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus ande-
ren, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so ist RTG be-
rechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) in Höhe 
von 0,3% des Nettopreises der betroffenen Vertragsgegen-
stände für jede vollendete Woche der Verzögerung, höchstens 
jedoch 5% des Nettopreises der betroffenen Vertragsgegen-
stände als pauschalierten Schadensersatz, nicht als Vertrags-
strafe, zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens 
und weitergehende gesetzliche Ansprüche (insbesondere 
Rücktritt) bleiben unberührt; der pauschalierte Schadenser-
satz ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass RTG über-
haupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vor-
stehender pauschalierter Schadensersatz entstanden ist. Der 
Kunde ist aber in jedem Fall verpflichtet, alle fälligen Zahlun-
gen zu leisten, als wäre der Vertragsgegenstand fristgerecht 
geliefert worden.  

4.5. Soweit der Kunde unberechtigt die Vertragsgegenstände nicht 
annimmt und RTG eine angemessene Frist gesetzt und auf die 
jeweilige Rechtsfolge in der Fristsetzung hingewiesen hat, ist 
RTG nach fruchtlosem Ablauf der Frist nach seiner Wahl auch 
berechtigt, den Vertragsgegenstand auf Kosten und Gefahr 
des Kunden an diesen auszuliefern oder über die Vertragsge-
genstände anderweitig zu verfügen und den Kunden mit ange-
messener, um die Zeit der Nachproduktion verlängerter Frist 
zu beliefern, es sei denn, der Kunde hat das fruchtlose Ver-
streichen der Frist nicht zu vertreten.  

4.6. Der Kunde ist auch dann Vertragspartner von RTG, wenn eine 
Lieferung an Dritte vereinbart wird. Dritte werden durch Liefe-
rung an sie nicht Vertragspartei und haben keine Rechte 
und/oder Ansprüche aus dem Vertrag, sofern nicht ausdrück-
lich schriftlich anderweitig vereinbart.  

4.7. Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist 
verpflichtet, Verpackungen auf eigene Kosten zu entsorgen.  

4.8. Sofern der Käufer die Vertragsgegenstände oder Teile davon 
– aus welchen Gründen auch immer – an RTG zurücksendet, 
hat er diese Vertragsgegenstände vor der Rücksendung auf 
eigene Kosten von gesundheits- und umweltschädlichen Stof-
fen oder Giftstoffen zu reinigen. Zudem hat er RTG vor der 
Rücksendung über den Einsatz und die Verwendung der Ver-
tragsgegenstände sowie etwaige daraus resultierende 
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Verunreinigungen mit derartigen Stoffen – selbst wenn diese 
bereits beseitigt wurden – zu informieren und diese zu dekla-
rieren. 

5. Sonstige Leistungen von RTG 
5.1. Sofern die Parteien neben der Lieferung der Vertragsgegen-

stände weitere von RTG zu erbringende Leistungen vereinbart 
haben und diese an einem anderen als dem Erfüllungsort zu 
erbringen sind (z.B. Aufstellung, Montage, Erstinbetrieb-
nahme, Testläufe) (insgesamt „Sonstige Leistungen“), gelten 
die Bestimmungen dieser Ziff. 5. 

5.2. Der Kunde hat auf seine Kosten und rechtzeitig sämtliche für 
die Erbringung der Sonstigen Leistungen notwendigen Vo-
raussetzungen zu schaffen und RTG alle diesbezüglichen In-
formationen zeitgerecht zukommen zu lassen, insbesondere 
Beantragung behördlicher Genehmigungen, Schaffung eines 
tragfähigen und geräumten Anfahrwegs sowie Aufstellungs-
platzes, Bereitstellung der zur Inbetriebsetzung erforderlichen 
Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge, 
Brennstoffe, Wasser, Heizung, Beleuchtung, Strom und 
Schmiermittel, Geräte und Personal zum Transport der Mon-
tageteile am Montageplatz, Schutz der Montagestelle und -
materialien vor schädlichen Einflüssen sowie Bereitstellung 
von Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge be-
sonderer Umstände an der Montagestelle erforderlich sind.  

5.3. Vor Beginn der Sonstigen Leistungen von RTG hat der Kunde 
auf seine Kosten die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Versorgungsleitungen oder ähnlicher Anlagen zu 
machen sowie die erforderlichen statischen Nachweise unauf-
gefordert zur Verfügung zu stellen.  

5.4. Der Kunde gewährleistet, dass die Sonstigen Leistungen un-
verzüglich nach Ankunft des RTG-Personals begonnen und 
ohne Verzögerung durchgeführt werden können. Verzögern 
sich die Sonstigen Leistungen durch nicht von RTG zu vertre-
tende Umstände, hat der Kunde die dadurch verursachten 
Verzögerungskosten zu tragen.  

5.5. Der Kunde hat die zum Schutz von Personen und Sachen im 
Land und am Ort der Nutzung notwendigen Maßnahmen zu 
treffen und sein Personal sowie das RTG-Personal hierin zu 
unterweisen. Diese Maßnahmen müssen mindestens dem Si-
cherheitsstandard von RTG (BAUER-HSE-Standard) veröf-
fentlicht unter BAUER Gruppe / Über uns / Organisation / Ge-
sundheit, Sicherheit und Umwelt sowie den im Land und am 
Ort der Nutzung geltenden Sicherheitsvorschriften und -best-
immungen entsprechen. 

6. Preise und Zahlungsbedingungen 
6.1. Soweit die Parteien keine anderweitige schriftliche Preisver-

einbarung treffen, ergeben sich die Preise aus den bei Ver-
tragsabschluss jeweils gültigen Preislisten von RTG und ver-
stehen sich netto in Euro („EUR“) „ab Werk“ (EXW, In-
coterms®2020) ausschließlich Verpackung, Verladung und 
zuzüglich aller Verkehrssteuern, insbesondere Umsatzsteuer, 
Gebühren, Zölle oder öffentlichen Abgaben, die nach anwend-
barem Recht zu zahlen sind. Bei Exportlieferungen ist der 
Kunde verpflichtet, an der Ausstellung der erforderlichen Lie-
fernachweise, die für den Nachweis der Umsatzsteuerbefrei-
ung notwendig sind, mitzuwirken und RTG insbesondere in-
nerhalb von 14 Kalendertagen nach Lieferung eine erforderli-
che Ausfuhrbestätigung bzw. Gelangensbestätigung zur Ver-
fügung stellen. Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten 
nicht, hat er die Umsatzsteuer nachzuentrichten. 

6.2. Die Preise beinhalten grundsätzlich keine Sonstigen Leistun-
gen. Hat RTG die Aufstellung, Montage, Erstinbetriebnahme 
oder weitere Sonstige Leistungen übernommen, trägt der 
Kunde neben der hierfür vereinbarten Vergütung alle mit 

diesen Leistungen verbundenen Kosten (insbesondere auch 
Kosten für behördliche Bewilligungen, angemessene Reise-
kosten, etc.).  

6.3. Soweit nicht anders vereinbart, sind bei Lieferungen im Wert 
ab EUR 50.000,00 eine Vorauszahlung von 20% des Gesamt-
preises der Vertragsgegenstände bei Vertragsschluss und 
weitere 80% des Gesamtpreises vor Übergabe der Vertrags-
gegenstände an den ersten Frachtführer zu bezahlen. Forde-
rungen aus Lieferungen im Wert von weniger als EUR 
50.000,00 und aus anderen Leistungen sind innerhalb 30 Ka-
lendertagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

6.4. RTG hat das Recht, vom Kunden jederzeit Zahlungssicherhei-
ten nach Wahl von RTG (z.B. Irrevocable and Confirmed Let-
ter of Credit, Bankgarantien) zu verlangen. 

6.5. Der Kunde kommt mit einer Zahlung in Verzug, wenn er nicht 
bis zur Fälligkeit der Forderung zahlt. Gerät der Kunde mit ei-
ner Zahlung in Verzug, ist ein Verzugszins von 8% geschuldet. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsscha-
dens bleibt vorbehalten. 

6.6. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug oder wird nach Ab-
schluss des Vertrags erkennbar, dass der Zahlungsanspruch 
von RTG durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden ge-
fährdet sein kann, oder stellt der Kunde auf Verlangen von 
RTG keine Zahlungssicherheiten nach Ziff. 6.4 dieser AVB, ist 
RTG berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vo-
rauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung zu erbrin-
gen. RTG ist überdies nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt; die Geltendmachung weiterer Rechte und die gesetz-
lichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. 

6.7. RTG hat überdies das Recht, bei Verträgen mit einer Lieferzeit 
von mehr als 180 Tagen ab Vertragsschluss die Preise ent-
sprechend den eingetretenen Kostensteigerungen für Perso-
nal aufgrund von Tarifverträgen und/oder für Materialpreisstei-
gerungen vor Lieferung der Vertragsgegenstände zu erhö-
hen. Macht RTG eine Erhöhung von mehr als 10% des ver-
einbarten Preises geltend, so kann der Kunde innerhalb von 
14 Kalendertagen nach Mitteilung der Preisanpassung schrift-
lich entschädigungslos vom Vertrag zurücktreten. Sofern nur 
ein abgrenzbarer Leistungsteil von der Preiserhöhung betrof-
fen ist, kann der Kunde vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, 
wenn er an der Teilleistung objektiv kein Interesse haben 
kann. Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so sind geleistete 
Zahlungen von RTG zurückzubezahlen, eine weitere Entschä-
digung ist von RTG nicht geschuldet.   

6.8. Dem Kunden stehen Verrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
rechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten ist. Die Gegenrechte des Kunden bei 
Mängeln der Vertragsgegenstände bleiben unberührt. 

7. Geistiges Eigentum 
7.1. Alle Rechte an Arbeitsergebnissen sowie an Zeichnungen, Ab-

bildungen, Kalkulationen, Modellen etc., insbesondere alle Im-
materialgüter- und Eigentumsrechte daran, die im Rahmen der 
Erfüllung der vertraglichen Pflichten von RTG begründet wer-
den oder bei Vertragsschluss bereits bestehen (nachfolgend 
insgesamt „Geistiges Eigentum“), gehören ausschließlich 
RTG; zum Geistigen Eigentum gehören auch Erfindungen, 
Entdeckungen, Methoden, Verbesserungen, Ideen und Inno-
vationen (ob schutzrechtsfähig oder nicht), Geschäftsgeheim-
nisse, Know-how sowie Spezifikationen. 
Aufgrund des Vertrags bzw. aufgrund der Lieferung findet kei-
nerlei Übertragung Geistigen Eigentums – unabhängig davon, 
ob dieses bereits bei Vertragsabschluss besteht oder im 

https://www.bauer.de/de/media/206/download?inline
https://www.bauer.de/de/media/206/download?inline
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Rahmen der Vertragserfüllung entstanden ist - von RTG an 
den Kunden statt. RTG erteilt dem Kunden diesbezüglich in-
soweit nur ein zeitlich-unbefristetes, nicht ausschließliches, 
nicht übertragbares, nicht abtretbares, nicht unterlizenzierba-
res Nutzungsrecht, soweit dies zur Nutzung der Vertragsge-
genstände notwendig ist. Das Nutzungsrecht ist auf die Ver-
tragsgegenstände beschränkt und entsteht erst mit vollständi-
ger Zahlung des Preises und etwaiger Nebenforderungen. 
Wenn der Kunde die Vertragsgegenstände an Dritte weiterver-
kauft oder vermietet, ist er insoweit zur Übertragung dieses 
Nutzungsrechts an den Käufer bzw. zur Einräumung einer Un-
terlizenz an den Mieter berechtigt.  

7.2. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kun-
den ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte 
Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Die-
ses Nutzungsrecht an der Software wird nur zur Verwendung 
auf den dafür bestimmten Vertragsgegenständen eingeräumt 
und ist nur insoweit übertragbar bzw. unterlizenzierbar. Eine 
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist unter-
sagt; hiervon ausgenommen ist Software, die explizit für eine 
Mehr-Benutzeranwendung ausgelegt ist (z. B. WEB-Applikati-
onen). Der Kunde darf die Software nicht vervielfältigen; dies 
gilt nicht für die Erstellung einer Sicherungskopie durch den 
Kunden, wenn sie für die Sicherung künftiger Benutzung der 
Vertragsgegenstände erforderlich ist. Der Kunde darf weder 
Reverse Engineering durchführen noch die Software überar-
beiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode 
umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben, 
insbesondere Copyrightvermerke, nicht zu entfernen oder 
ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von RTG zu verän-
dern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Doku-
mentationen einschließlich der Kopien bleiben bei RTG bzw. 
dem Softwarelieferanten. 

7.3. Stellt RTG dem Kunden vor oder nach Vertragsschluss Zeich-
nungen, Abbildungen, Kalkulationen und sonstige (techni-
sche) Unterlagen über die Vertragsgegenstände oder deren 
Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum von RTG 
und der Kunde darf diese ohne die schriftliche Zustimmung 
von RTG nicht für einen anderen Zweck nutzen, als für den sie 
zur Verfügung gestellt wurden, insbesondere dürfen sie nicht 
kopiert, reproduziert, an Dritte ausgehändigt – außer im Falle 
des Weiterverkaufs oder der Vermietung der Vertragsgegen-
stände – oder veröffentlicht werden. Der Kunde verpflichtet 
sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyrightvermerke, 
nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustim-
mung von RTG zu verändern. 

7.4. Geheimhaltung: Der Kunde ist verpflichtet, alle nicht offenkun-
digen kaufmännischen und technischen Informationen, die 
ihm der Verkäufer, ein mit dem Verkäufer verbundenes Unter-
nehmen oder ein vom Verkäufer beauftragter Dritter im Rah-
men der Geschäftsbeziehung offenlegt oder in sonstiger 
Weise zugänglich macht, streng vertraulich zu behandeln. 

7.5. Verbot des Reverse Engineering: Jegliches Beobachten, Un-
tersuchen, Rückbauen oder Testen der Vertragsgegenstände 
oder von Teilen der Vertragsgegenstände bzw. jegliche Rück-
verfolgung des Quellcodes einer gegebenenfalls mitgeliefer-
ten Software (sogenanntes „Reverse Engineering“) zum Zwe-
cke der Rückkonstruierung des Entwicklungs- oder Produkti-
onsprozesses und/oder zum Zwecke des Nachbauens und 
Kopierens der Vertragsgegenstände oder von Teilen der Ver-
tragsgegenstände und/oder zur Erlangung von Geschäftsge-
heimnissen, insbesondere zur Erlangung von Kenntnissen 
über die Bauweise, technische Funktionalität und sonstige Ei-
genschaften, der Vertragsgegenstände oder von Teilen der 
Vertragsgegenständen ist dem Käufer strikt untersagt. 

7.6. Die Verpflichtungen in dieser Ziffer 7 gelten auch nach Been-
digung der Geschäftsbeziehung unverändert fort. 

8. Eigentumsvorbehalt; sonstige Sicherheiten zu Gunsten 
von RTG 

8.1. Die Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfül-
lung aller Forderungen – ohne Rücksicht auf deren Entste-
hungsgrund –, die RTG gegen den Kunden gegenwärtig oder 
künftig aus dem Vertrag und der Geschäftsbeziehung zu-
stehen, Eigentum von RTG. Der Eigentumsvorbehalt berührt 
den Gefahrübergang nicht.  

8.2. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Erklärungen abzugeben 
und Handlungen vorzunehmen, die in dem Staat oder Land, in 
dem sich die Vertragsgegenstände befinden, für die Errichtung 
und Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehalts oder sonsti-
ger Sicherheiten nach Wahl von RTG erforderlich sind.  

8.3. Soweit der Wert der für RTG bestehenden Sicherheiten die zu 
sichernden, offenen Forderungen von RTG nachhaltig um 
mehr als 20 % übersteigt, gibt RTG auf Verlangen die Sicher-
heit(en) in entsprechender Höhe frei. Die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt RTG.  

8.4. Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts gilt:  
a) Der Kunde ist ermächtigt, die Vertragsgegenstände im 

Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsganges in Be-
trieb zu nehmen und bestimmungsgemäß zu nutzen. Jede 
anderweitige Verfügung über die Vertragsgegenstände – 
etwa Weiterverkauf, Vermietung, Verpfändung, siche-
rungsweise Übereignung usw. – ist dem Kunden nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von RTG gestattet. 
Der Kunde tritt bereits jetzt, soweit zulässig, alle Forderun-
gen insoweit an RTG ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung oder Vermietung der unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Vertragsgegenstände gegen Dritte erwachsen, 
und zwar gleichgültig, ob die Vertragsgegenstände ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft oder vermietet wer-
den. Solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber RTG nachkommt, verzichtet RTG auf das 
Recht zur Selbsteinziehung. RTG kann verlangen, dass 
der Kunde die abgetretenen Forderungen bekannt gibt, 
alle zur Durchsetzung erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Dritt-
schuldnern die Abtretung offenlegt. 

b) Das Recht zur Weiterentwicklung steht alleine RTG zu. 
Die Verarbeitung, Umbildung oder Weiterentwicklung der 
Vertragsgegenstände durch den Kunden bedarf der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung von RTG. RTG erwirbt 
in jedem Fall das Miteigentum an der neuen Sache bzw. 
an dem entstandenen Geistigen Eigentum. 

c) RTG ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Vertragsge-
genstände auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, 
Bruchgefahr, Feuer, Wasser, Unfall, Transport- und an-
dere Schäden und mögliche Risiken zu versichern, sofern 
der Kunde nicht nachweist, dass er selbst eine solche Ver-
sicherung in ausreichender Höhe abgeschlossen hat. 

d) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere 
bei Pfändungen, hat der Kunde auf das Eigentum von 
RTG hinzuweisen und RTG unverzüglich zu benachrichti-
gen sowie RTG bei der Ergreifung der erforderlichen Maß-
nahmen zu unterstützen. 

8.5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere 
Zahlungsverzug – ist RTG berechtigt, die Vorbehaltsware zu-
rückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausga-
beansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der 
Zurücknahme der Vertragsgegenstände durch RTG liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag. 
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9. Mängelhaftung, Mängelrüge  
9.1. RTG haftet für Mängel der Vertragsgegenstände nach Maß-

gabe dieser AVB. 
9.2. RTG haftet dafür, dass die Vertragsgegenstände zum Zeit-

punkt der Lieferung über die vertraglich vereinbarten Spezifi-
kationen verfügen, unter Vorbehalt von späteren Anpassun-
gen (vgl. Ziff. 2.4 der AVB). 

9.3. RTG übernimmt keine Mängelhaftung dafür, dass die Ver-
tragsgegenstände zu einem vom Kunden bestimmten oder an-
gedachten Zweck geeignet sind.  

9.4. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Ab-
bildungsmaterialen und Preislisten angegebenen Gewichte, 
Abmessungen, Preise, Leistungs- und Verbrauchswerte sowie 
anderen Daten liefern nur ungefähre Anhaltspunkte. Diese Da-
ten sind nicht bindend und keine zugesicherten Eigenschaften.  

9.5. Der Kunde ist verpflichtet, die Vertragsgegenstände binnen 10 
Arbeitstagen nach Erhalt derselben auf deren Beschaffenheit 
zu überprüfen und alle Mängel innerhalb dieser Frist schriftlich 
zu rügen, in jedem Fall aber vor Beginn der kommerziellen 
Nutzung. Versäumt der Kunde dies, gelten die Vertragsgegen-
stände als genehmigt, soweit es sich nicht um Mängel handelt, 
die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkenn-
bar waren oder die arglistig verschwiegen wurden. Sofern die 
Parteien eine gemeinsame Prüfung der Vertragsgegenstände 
bei Lieferung oder nach Abschluss von Sonstigen Leistungen 
von RTG durchführen („Erstinbetriebnahme“), erstellt RTG 
über das Ergebnis der Erstinbetriebnahme ein Protokoll („Pro-
tokoll“), das vom Kunden bzw. einer vertretungsbefugten Per-
son zu unterzeichnen ist. Festgestellte Mängel sind im Proto-
koll zu vermerken und werden im Rahmen der Mängelhaftung 
innerhalb angemessener Frist von RTG beseitigt. Die Feststel-
lung von Mängeln berechtigt den Kunden nicht, die Annahme 
der Vertragsgegenstände zu verweigern. Werden später Män-
gel entdeckt, die bei einer ordnungsgemäßen Prüfung nicht er-
kennbar waren, so muss die Mängelrüge innerhalb 10 Arbeits-
tagen nach deren Entdeckung erfolgen, andernfalls gelten die 
Verkaufsgegenstände auch hinsichtlich solcher Mängel als ge-
nehmigt, es sei denn die Mängel wurden arglistig verschwie-
gen. Ziff. 4.3 der AVB bleibt unberührt.  

9.6. Handelt es sich um einen Mangel, der weitergehende Schä-
den verursachen kann, informiert der Kunde RTG hierüber in 
jedem Fall sofort nach Entdeckung schriftlich. RTG haftet nicht 
für Schäden, die entstehen, weil der Kunde solche Mängel 
nicht sofort nach Entdeckung schriftlich bei RTG rügt oder weil 
eine Mängelrüge unterblieben ist, obwohl der Mangel vom 
Kunden vernünftigerweise hätte entdeckt werden müssen. 
RTG haftet weiter nicht für Schäden, die entstehen, weil der 
Kunde nicht sofort die in der Dokumentation beschriebenen 
Maßnahmen ergreift. 

9.7. Die Rechtsmängelhaftung und die Haftung für Ansprüche aus 
der Verletzung von Schutzrechten Dritter (z. B. Urheberrechte, 
Patente, Marken etc.) für sämtliche Vertragsgegenstände so-
wie die Sachmängelhaftung für gebrauchte Vertragsgegen-
stände wird ausgeschlossen.  

9.8. RTG haftet nicht für Mängel, die aufgrund vom Kunden zur 
Verfügung gestellter Materialien oder Konstruktionen auftreten 
sowie für Mängel, die nach dem Gefahrübergang der Vertrags-
gegenstände entstehen. Die Mängelhaftung von RTG umfasst 
ferner keine Mängel, die durch mangelhafte(n) oder unsach-
gemäße(n) Aufbau, Montage, Betrieb oder unsachgemäße 
Wartung seitens des Kunden oder Dritter oder durch Änderun-
gen an den Vertragsgegenständen, die ohne schriftliche Zu-
stimmung von RTG vorgenommen wurden, oder durch vom 
Kunden oder von Dritten fehlerhaft ausgeführte Reparaturen 

entstehen und deckt weder Verschleiß noch Wertminderung 
im üblichen Rahmen ab. 

9.9. Soweit ein Mangel an den Vertragsgegenständen bei Gefahr-
übergang vorliegt und dieser vom Kunden innerhalb vereinbar-
ter Frist gemäß Ziff. 9.5 der AVB formgültig gerügt wird, ver-
pflichtet sich RTG ausschließlich zur Nachbesserung durch 
Reparatur der Vertragsgegenstände oder durch Lieferung 
mangelfreier Vertragsgegenstände; die Art der Nachbesse-
rung wird von RTG gewählt. RTG ist berechtigt, mangelhafte 
Vertragsgegenstände mindestens dreimal zu reparieren oder 
zu ersetzen, bevor ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vor-
liegt. Der Kunde hat RTG die zur Nachbesserung erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere nach Aufforde-
rung durch RTG die beanstandeten Vertragsgegenstände zu 
übergeben bzw. Zugang hierzu zu gewähren. Sämtliche ande-
ren Mängelansprüche, mit Ausnahme von Schadenersatz ge-
mäß Ziff. 10 der AVB, sind ausgeschlossen. Insbesondere 
steht dem Kunden kein Recht zur Nichtannahme der Vertrags-
gegenstände bzw. zum Rücktritt / Wandlung oder zur Ersatz-
vornahme zu. 

9.10. RTG hat nach seiner Wahl zur Erfüllung seiner Nachbesse-
rungspflicht auch das Recht, sich die mangelhaften Teile zum 
Zwecke des Austausches oder Reparatur vom Kunden zu-
rücksenden zu lassen und die erforderlichen Ersatzteile bzw. 
reparierten Teile dem Kunden zum Selbstaustausch zuzusen-
den oder – falls der Austausch des mangelhaften Teiles be-
sondere Kenntnisse hinsichtlich der Vertragsgegenstände er-
fordert – die mangelhaften Teile durch einen Servicetechniker 
beim Kunden austauschen zu lassen. Die Lieferung der Er-
satzteile durch RTG erfolgt in diesem Fall – soweit nicht an-
ders schriftlich vereinbart – „Fracht und Versicherung bezahlt“ 
(CIP, Incoterms®2020) an den Ort der Niederlassung des 
Kunden. Wird die Nachbesserung in einem anderen Land als 
dem Land der Nutzung der Vertragsgegenstände vorgenom-
men, so hat der Kunde RTG die zum Zwecke der Nachbesse-
rung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege, Arbeits- und Materialkosten zu erstatten, soweit sie 
sich dadurch erhöhen, dass der Kunde die Vertragsgegen-
stände in ein anderes Land verbracht hat bzw. hat verbringen 
lassen. Die Rücklieferung der ausgebauten mangelhaften 
Teile hat durch den Kunden in jedem Fall „geliefert Zoll be-
zahlt“ (DDP Incoterms®2020) an das Auslieferungswerk von 
RTG zu erfolgen. RTG ist berechtigt, die geschuldete Nach-
besserung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den 
fälligen Preis der Vertragsgegenstände bezahlt. Der Kunde ist 
jedoch – solange ein Mangel vorliegt – berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Preises zu-
rückzubehalten. 

9.11. Hat der Kunde die mangelhaften Vertragsgegenstände in eine 
andere Sache oder ein Grundstück eingebaut oder an eine an-
dere Sache angebracht, so trägt der Kunde die erforderlichen 
Aufwendungen und die Gefahr für das Entfernen der mangel-
haften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesser-
ten oder gelieferten mangelfreien Sache bzw. der für die Nach-
besserung erforderlichen Teile.  

9.12. Der Kunde hat RTG die aus einem unberechtigterweise gel-
tend gemachten Nachbesserungsverlangen entstandenen 
Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten, Aufwendun-
gen für Ersatzteile und Leistungen von Servicetechnikern) zu 
ersetzen. In diesem Fall beginnt keine neue Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche zu laufen. 

9.13. Ist die Nachbesserung aus Gründen, die RTG zu vertreten hat, 
nicht möglich, beginnt RTG nicht innerhalb angemessener 
Frist mit der Nachbesserung oder besteht der gerügte Mangel 
auch nach dreimaliger Nachbesserung weiterhin, kann der 
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Kunde den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt /die Wandlung ist in diesem Fall allerdings nur 
möglich, wenn es sich um einen wesentlichen Mangel handelt, 
insbesondere wenn die Vertragsgegenstände zur bestim-
mungsgemäßen Nutzung unbrauchbar sind.  

9.14. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von Ziff. 10 dieser AVB und sind im Übrigen ausge-
schlossen.  

10. Haftung und Haftungsausschluss  
10.1. Die Haftung von RTG - gleich aus welchem Rechtsgrund - für 

Folgeschäden, insbesondere für Schäden außerhalb des Ver-
tragsgegenstands, wie z.B. Stillstandskosten, Produktions- 
und Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, entgangenen 
Umsatz, Schäden an Immaterialgütern, Verlust von Informati-
onen oder Daten, ist ausgeschlossen.  

10.2. In jedem Fall ist die Haftung von RTG auf insgesamt fünfzehn 
Prozent des Nettopreises der Vertragsgegenstände be-
schränkt. 

10.3. Die Haftungsbeschränkungen nach Ziff. 10.1 und 10.2 gelten 
nicht für Schäden, die auf Vorsatz, Arglist oder grobe Fahrläs-
sigkeit von RTG zurückzuführen sind. Sie gelten ebenfalls 
nicht bei Ansprüchen aus Personenschäden sowie in Fällen, 
in denen Haftungsbeschränkungen aufgrund zwingender Ge-
setzesbestimmungen nicht wirksam vereinbart werden kön-
nen.  

10.4. RTG haftet nicht für durch Hilfspersonen von RTG verursachte 
Schäden. Die außervertragliche Haftung derartiger Hilfsperso-
nen ist ausgeschlossen. 

10.5. RTG schließt die Geschäftsherrenhaftung für leichte und mitt-
lere Fahrlässigkeit aus. 

10.6. Soweit die Schadensersatzhaftung von RTG gegenüber dem 
Kunden ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die Haftung von RTG für seine Organe, Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie 
für die persönliche Schadenersatzhaftung derselben.  

10.7. Der Kunde verpflichtet sich, RTG, seine Organe, Angestellten, 
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen bezüglich aller 
Verluste, Kosten, Schadenersatzansprüche, Aufwendungen, 
Haftungspflichten oder sonstigen Ansprüche aufgrund von 
Personen- oder Sachschäden, die durch Vorsatz oder Fahr-
lässigkeit oder Verletzung der Sorgfaltspflicht des Kunden ent-
stehen oder durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften, 
unzureichende Wartung der Vertragsgegenstände oder unzu-
reichende oder missbräuchliche Bedienung oder Nutzung der 
Vertragsgegenstände seitens des Kunden verursacht wurden, 
schadlos zu halten, diese abzuwehren und RTG von diesen 
auf erstes Verlangen freizustellen. Der Kunde haftet auch für 
seine Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Er-
füllungsgehilfen. 

11. Vertragsbeendigung 
11.1. Ein freies Rücktritts- oder Kündigungsrecht der Parteien ist 

ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-
setzungen für Rücktritt bzw. Kündigung, soweit nicht in der 
nachstehenden Ziff. 11.2 dieser AVB abweichend geregelt.  

11.2. Sofern nicht abweichend in diesen AVB und/oder im Vertrag 
geregelt, kann jede Partei vom Vertrag nur zurücktreten bzw. 
diesen kündigen, wenn sich die andere Partei eine wesentli-
che und von ihr zu vertretende Pflichtverletzung zuschulden 
kommen lässt; vorausgesetzt, die ihre Pflicht verletzende Par-
tei heilt eine solche Verletzung nicht innerhalb von 30 Kalen-
dertagen nach Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Auf-
forderung der anderen Partei. Wird nur ein unabhängiger oder 

abtrennbarer Teil des Vertrags von einer solchen wesentlichen 
Pflichtverletzung berührt, gilt das Rücktritts- bzw. Kündigungs-
recht nur für diesen Teil. Jede Partei kann vom Vertrag zurück-
treten bzw. diesen kündigen, wenn die andere Partei zah-
lungsunfähig ist oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der anderen Partei gestellt wurde. 
Ein Rücktritt oder eine Kündigung ist stets schriftlich zu erklä-
ren. 

12. Verjährung  
12.1. Alle Ansprüche des Kunden aus Mängelhaftung sowie aus da-

raus resultierendem Schadenersatz verjähren in einem Jahr 
ab Lieferung.  

12.2. Für nachgebesserte oder erneut gelieferte Teile beginnt die 
Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden aus Mängelhaf-
tung erneut zu laufen, endet jedoch spätestens 6 Monate nach 
Ablauf der ursprünglichen Verjährungsfrist. Ab diesem Zeit-
punkt sind sämtliche Ansprüche aus Mängelhaftung ausge-
schlossen. 

13. Höhere Gewalt 
13.1. Eine Partei haftet nicht für Verzug oder Nichterfüllung von Ver-

pflichtungen aus dem Vertrag und ist berechtigt die Erfüllung 
ihrer Pflichten aus dem Vertrag auszusetzen, wenn und soweit 
diese Erfüllung durch Umstände höherer Gewalt, die außer-
halb der Kontrolle dieser Partei liegen und von dieser nicht zu 
vertreten sind (insgesamt „Höhere Gewalt“), verhindert oder 
unzumutbar erschwert wird. Ein Umstand höhere Gewalt liegt 
insbesondere in folgenden Fällen vor (sofern dieser Umstand 
außerhalb der Kontrolle dieser Partei liegt und von dieser nicht 
zu vertreten): Maßnahme einer staatlichen Behörde (rechtmä-
ßig oder unrechtmäßig), gerichtliche Verfügung oder Anord-
nung, Feuer, Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien, 
Krieg, weitreichende militärische Mobilisierung, Aufstand, Be-
schlagnahmung, Terrorismus, Sabotage, Streiks, Einschrän-
kungen der Stromversorgung, vollständiger oder erheblicher 
Ausfall der IT bzw. des IT-Netzwerks einer Partei und Verzö-
gerungen der Lieferungen von Subunternehmern, die durch 
solche Umstände verursacht sind.  

13.2. Sollte eine Partei aufgrund Höherer Gewalt ganz oder teil-
weise daran gehindert sein, ihre Pflichten aus dem Vertrag zu 
erfüllen, macht diese Partei der anderen Partei so bald wie 
möglich schriftlich Mitteilung über das Eintreten und das vo-
raussichtliche Ende dieser Umstände und informiert sie lau-
fend über den jeweils aktuellen Stand der Bemühungen der 
betroffenen Partei, die Wirkung der Höheren Gewalt zu verhin-
dern und/oder zu mildern. Kann der Kunde seine Pflichten auf-
grund Höherer Gewalt nicht erfüllen, entschädigt er RTG für 
die Aufwendungen, die diesem für Lagerung und Schutz der 
Vertragsgegenstände entstehen. 

13.3. Kann eine Partei eine Pflicht aus dem Vertrag aufgrund Höhe-
rer Gewalt über einen Zeitraum von mehr als 180 Tagen nicht 
oder nicht vollständig erfüllen oder gerät sie aufgrund Höherer 
Gewalt mehr als 180 Tagen in Verzug, kann jede Partei vom 
Vertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei zu-
rücktreten. Hat RTG den Vertrag zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Höheren Gewalt bereits teilweise erfüllt, beschränkt sich 
das Rücktrittsrecht des Kunden auf den nicht erfüllten Teil des 
Vertrags; in diesem Fall hat RTG Anspruch auf eine Vergütung 
des erfüllten Teils des Vertrags gemäß den vereinbarten Prei-
sen der bereits gelieferten Vertragsgegenstände und sonstiger 
erbrachter Leistungen. 

14. Außenwirtschaftsrecht, Exportkontrolle 
14.1. Die Vertragserfüllung seitens von RTG steht unter dem Vorbe-

halt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von natio-
nalen oder internationalen Vorschriften des Außenwirt-



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) 
der RTG Rammtechnik GmbH außerhalb Deutschlands 

 
 

 

RTG Rammtechnik GmbH • 86529 Schrobenhausen • Tel. +49 8252 97-0 Seite 7/8      uni      ct.6.de.RTG     23.05.2023 

schaftsrechts insbesondere der EU Dual-Use Verordnung, 
deutsches Außenwirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsver-
ordnung, des US Exportkontrollrechts, Embargos, Einfuhrbe-
schränkungen und/oder sonstige Sanktionen, und auch insbe-
sondere für sog. Rüstungs- und Dual-Use-Güter nachfolgend 
zusammen „Außenwirtschaftsrecht“ entgegenstehen. Da das 
Außenwirtschaftsrecht ständigen Änderungen und Anpassun-
gen unterliegt, ist es in seiner jeweils gültigen Fassung auf den 
Vertrag und seine Durchführung anzuwenden. 

14.2. Der Kunde verpflichtet sich, alle nach dem geltenden Außen-
wirtschaftsrecht benötigten Informationen und Unterlagen für 
die Ausfuhr oder Verbringung beizubringen und durch staatli-
che Stellen auferlegte Beschränkungen in Einfuhr- oder Aus-
fuhrgenehmigungen, z.B. eine Re-Exportauflage, einzuhalten. 
Der Kunde verpflichtet sich ferner, die Lieferungen weder di-
rekt noch indirekt, mittelbar oder unmittelbar an Personen, Un-
ternehmen, Einrichtungen, Organisationen oder in Länder zu 
verkaufen, zu exportieren, zu re-exportieren, zu liefern, weiter-
zugeben oder anderweitig zugänglich zu machen, sofern dies 
gegen geltendes Außenwirtschaftsrecht verstößt. Der Kunde 
ist verpflichtet, auf Anforderung angemessene und vollstän-
dige Informationen über die Endverwendung der Lieferungen 
und Leistungen zu übermitteln, insbesondere sogenannte 
Endverbleibsdokumente auszustellen und im Original an RTG 
zum Nachweis gegenüber zuständigen staatlichen Stellen zu 
übersenden. 

14.3. Ist RTG an der rechtzeitigen Lieferung oder Leistung aufgrund 
der Dauer der ordnungsgemäßen Durchführung eines zoll- 
oder außenwirtschaftsrechtlichen Antrags-, Genehmigungs- 
oder Prüfungsverfahrens gehindert, so verlängert sich eine 
vereinbarte Leistungszeit um die Dauer der durch dieses be-
hördliche Verfahren bedingten Verzögerung sowie um die Zeit, 
die für die Wiederaufnahme der Vertragserfüllung erforderlich 
ist.  

14.4. Für den Fall, dass der Kunde schuldhaft das Außenwirt-
schaftsrecht verletzt, verpflichtet sich der Kunde, RTG den 
entstandenen Schaden zu ersetzen und von Schadensersatz-
ansprüchen und erforderlichen Aufwendungen hieraus freizu-
stellen.  

14.5. Werden die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Ge-
nehmigungen oder Freigaben nach dem Außenwirtschafts-
recht von den zuständigen Behörden nicht erteilt oder wider-
rufen oder stehen sonstige rechtliche Hindernisse des Außen-
wirtschaftsrechts dauerhaft der Vertragserfüllung entgegen, ist 
RTG berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutre-
ten. Dies gilt auch, wenn erst nach Vertragsschluss ein derar-
tiges Leistungshindernis eintritt. Ebenso steht dem Kunden ein 
entsprechendes Rücktrittsrecht zu. Für den Fall, dass von dem 
Erfüllungshindernis nur eine Teilleistung betroffen ist, kann der 
Kunde vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn dem Kun-
den die Entgegennahme der möglichen Teilleistung nicht zu-
mutbar ist. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen des Kunden aufgrund des – vom Kunden oder von RTG 
- ausgeübten Rücktrittsrechts ist ausgeschlossen. 

14.6. Sofern RTG für die Erstellung der erforderlichen Ausfuhrunter-
lagen verantwortlich ist, versichert RTG, die erforderlichen 
Ausfuhrunterlagen nach bestem Wissen und Gewissen für den 
Kunden zu erstellen. Dabei legt RTG die einschlägigen Zollta-
rifnummern für den Export fest. Sofern (länder-) spezifische 
Besonderheiten die Versandpapiere betreffend vorliegen, sind 
diese vom Kunden vorab schriftlich mitzuteilen. Sofern nicht 
ausdrücklich anderweitig schriftlich vereinbart, ist der Kunde 
für die Richtigkeit der Zolltarifnummern für die Einfuhr allein 
verantwortlich. Er kann aufgrund der von RTG nach bestem 
Wissen angegebenen Zolltarifnummern keinerlei Ansprüche 

gegen RTG geltend machen.  
15. Datenaufzeichnungsgerät, Datennutzung 
15.1. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Vertragsprodukte 

mit einem Datenaufzeichnungsgerät auszustatten und dieses 
auf unbestimmte Zeit zu betreiben, um die Überprüfung der 
technischen Funktionalität und der technischen Parameter der 
Vertragsprodukte sowie die Verwaltung der erforderlichen 
Wartungs-, Reparatur und Servicearbeiten zu ermöglichen 
bzw. zu erleichtern. Der Käufer gestattet dem Verkäufer ein-
schließlich dessen verbundenen Unternehmen des BAUER-
Konzerns und den Servicepartnern des Verkäufers (nachste-
hend zusammen „Verbundene Unternehmen“) hiermit aus-
drücklich, das hierdurch generierte Datenmaterial jederzeit 
entweder manuell oder mit entsprechenden Datenübermitt-
lungsgeräten (z.B. via Mobilfunk) abzurufen, herunterzuladen 
und zu speichern sowie im Rahmen der folgenden Bestim-
mungen zu verwenden und zu analysieren (nachstehend „Da-
tenverarbeitung“ genannt). Wenn die Parteien nicht einen ent-
sprechenden schriftlichen Vertrag (z.B. einen Teleservicever-
trag) abgeschlossen haben, sind der Verkäufer und die Ver-
bundenen Unternehmen hierzu allerdings nicht verpflichtet. 
Sofern die Daten manuell abgerufen werden sollen, wird der 
Käufer dem Ver-käufer, den Verbundenen Unternehmen 
und/oder ihrem/ihren bevollmächtigten Vertreter(n) unbe-
schränkten Zutritt zu den Vertragsprodukten gewähren. 

15.2. Die Verarbeitung der Daten dient dem Verkäufer bzw. den Ver-
bundenen Unternehmen im Wesentlichen dazu, die techni-
sche Funktionalität und die technischen Parameter der Ver-
tragsprodukte zu überprüfen, etwaigen Mängeln ordnungsge-
mäß abzuhelfen und die Servicequalität zu verbessern sowie 
die eigenen Produkte weiterzuentwickeln. Die Datenverarbei-
tung erfolgt in diesen Fällen ausschließlich in anonymisierter 
Form. 

15.3. Der Verkäufer verpflichtet sich und die Verbundenen Unter-
nehmen, alle Baumaschinen-, Bauproduktions- und Bauleis-
tungsdaten streng vertraulich zu behandeln und diese nicht an 
Dritte oder an Wettbewerber des Käufers weiterzugeben oder 
für andere als die zuvor genannten Zwecke zu verwenden. 
Dies gilt nicht, soweit der Verkäufer oder die Verbundenen Un-
ternehmen zur Weitergabe der Daten aufgrund gesetzlicher 
Regelungen oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung 
verpflichtet sind oder die Offenlegung der Daten zur Verteidi-
gung ihrer Rechte und Wahrnehmung ihrer Pflichten (z.B. in 
einem Rechtsstreit) geboten ist.  

15.4. Soweit der Verkäufer oder die Verbundenen Unternehmen auf 
Wunsch des Käufers auch personenbezogene Daten (z.B. den 
Namen des jeweiligen Gerätefahrers) verarbeiten und auf Ba-
sis eines entsprechenden schriftlichen Vertrages (z.B. eines 
Teleservicevertrages) für den Käufer zum Auslesen bereithal-
ten, verpflichten sich alle beteiligten Parteien zur strikten Ein-
haltung der jeweils gültigen Vorschriften zum Schutz perso-
nenbezogener Daten und werden entsprechende vertragliche 
Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung durch den Ver-
käufer oder die Verbundenen Unternehmen treffen. Der Käu-
fer kann seine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch den Verkäufer oder die Verbundenen Un-
ternehmen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

15.5. Wenn der Käufer die Vertragsprodukte einem Dritten über-
lässt, gleich aus welchem Rechtsgrund und unabhängig da-
von, ob die Überlassung an den Dritten nach den Bestimmun-
gen dieses Vertrages zulässig ist oder nicht, hat er durch 
schriftliche Vereinbarung mit dem Dritten sicherzustellen, dass 
sich der Dritte zur Einhaltung der in dieser Ziffer 15 festgeleg-
ten Bestimmungen verpflichtet. 
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16. Rechtswahl und Schiedsklausel/Gerichtsstand, Schluss-
bestimmungen 

16.1. Diese AVB und/oder die vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen dem Kunden und RTG unterliegen ausschließlich dem 
materiellen Schweizer Recht unter Ausschluss des Internatio-
nalen Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(Wiener Kaufrecht). 

16.2. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprü-
che aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, ein-
schließlich dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung, Ausle-
gung oder Auflösung (nachfolgend insgesamt „Streitigkeit“), 
sind durch ein Schiedsverfahren gemäß der Internationalen 
Schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers' Arbit-
ration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustel-
lung der Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung der 
Schiedsordnung. Das Schiedsgericht soll bis zu einem Streit-
wert von EUR 1 Million aus einem Mitglied und bei einem 
Streitwert von über EUR 1 Million aus drei Mitgliedern beste-
hen. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Zürich (Schweiz). Die 
Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch. Die Entschei-
dung des Schiedsgerichts ist bindend und endgültig. 

16.3. RTG hat bis zum Zeitpunkt der Anhängigkeit einer Streitigkeit 
das Recht zu bestimmen, dass abweichend von Ziff. 16.2 der 
AVB für diese Streitigkeit ausschließlich die ordentliche Ge-
richtsbarkeit zuständig ist. In diesem Fall ist ausschließlicher 
Gerichtsstand nach Wahl von RTG Schrobenhausen 
(Deutschland) oder Zürich (Schweiz) oder der allgemeine Ge-
richtsstand des Kunden. Ziff. 16.2 der AVB ist in diesem Fall 
nicht anwendbar. 

16.4. Sollten einzelne Klauseln dieser AVB oder daneben etwa ab-
geschlossener individueller Vereinbarungen ganz oder teil-
weise ungültig sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Klauseln nicht. Die ungültige Klausel wird durch 
eine gültige Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Be-
deutung der ungültigen Klausel am nächsten kommt. Ist dies 
nicht möglich, wird die jeweilige Klausel von den maßgebli-
chen gesetzlichen Bestimmungen geregelt.  

16.5. Sofern diese AVB und/oder die vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen den Parteien in deutscher Sprache sowie in einer 
Fremdsprache ausgefertigt werden, geht im Falle von Abwei-
chungen die deutsche Fassung vor. 

16.6. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von RTG darf der 
Kunde den Vertrag oder einzelne Rechte und Forderungen 
hieraus weder abtreten noch übertragen. Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Forderungen und Rechte. 

17. Besondere Bedingungen für den Online Shop 
17.1. Die nachfolgenden Bestimmungen ergänzen die voranstehen-

den Bestimmungen. Im Falle von Widersprüchen zwischen 
den nachfolgenden Bestimmungen und den voranstehenden 
Bestimmungen sind die nachfolgenden Bestimmungen anzu-
wenden. 

17.2. Verkauf ausschließlich an Unternehmer: Der Verkauf von Wa-
ren im Online Shop des Verkäufers (nachfolgend „Online 
Shop“) erfolgt nur an Personen, die Unternehmer sind. Ein Un-
ternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

17.3. Vertragsschluss: Die im Online Shop angezeigten und bewor-
benen Waren stellen kein rechtlich verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrags dar. Das rechtlich verbindliche 
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags (nachfolgend „Be-
stellung“) gibt der Kunde ab, indem er im Bestellschritt „Bestä-
tigung des Warenkorbs“ durch Anklicken des Buttons 

„Senden“ die Bestellung abgibt. Der Kunde ist für die Dauer 
von zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung an seine 
Bestellung gebunden. Ein Widerruf der Bestellung ist ausge-
schlossen. Der Verkäufer bestätigt dem Kunden den Zugang 
der Bestellung unverzüglich per E-Mail. In einer solchen E-
Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung. 
Die verbindliche Annahme der Bestellung erfolgt durch geson-
derte Auftragsbestätigung des Verkäufers (nachfolgend „Auf-
tragsbestätigung“). Sofern die Bestellung mehrere Waren um-
fasst, kommt der Vertrag nur über diejenigen Waren zustande, 
die in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind. Stellt der 
Kunde im Online Shop eine Anfrage, ist dies kein verbindliches 
Angebot und damit keine Bestellung. 

17.4. Lieferbedingungen: Lieferungen erfolgen auf dem Versand-
weg gemäß den in der Auftragsbestätigung genannten Liefer-
bedingungen. Teillieferungen sind zulässig, soweit zumutbar. 
Lieferungen an Postfachanschriften erfolgen nicht. 

17.5. Zahlungsbedingungen: Es gelten die in der Auftragsbestäti-
gung genannten Zahlungsbedingungen. Der Verkäufer ist be-
rechtigt, Zahlung per Vorauskasse zu verlangen. 
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